
Zurich Familien-Schutz 
Vorteile für Sie und Ihre Familie 



• Eine Prämie für alle Kinder: Für

ein Kind zahlen und alle weiteren

Kinder sind prämienfrei mitversi-

chert. Meldung an uns genügt.

• 25% Karenzrabatt während des

1. Lebensjahres des Kindes auf die

Prämie der Familienunfall-Versicherung.

• Gratis Mitversicherung von Babys bis

zum 1. Geburtstag mit einer Versicherungs-

summe von EUR 25.000,- für Dauer-Invalidität. 

• Übernahme der Begleitpersonkosten bei unfall- oder

krankheitsbedingtem Spitalsaufenthalt des Kindes in der 

allgemeinen Gebührenklasse, wenn die Leistungsart 

„Spitalgeld“ für das Kind mitversichert ist.

• Psychologische Betreuung nach größerer, dauernder 

Invalidi   tät bzw. Tod des Partners bzw. eines Kindes bis 

EUR 1.000,-.

• Kinderbetreuung im Rahmen der Unfall-Assistance nach

einem Unfall mit Spitalsaufenthalt der versicherten erwachse-

 nen Person (14 Tage lang und EUR 35,- pro Tag), wenn die

Leistungsart „Assistance-Plus“ mitversichert ist.

• Verdoppelung der Versicherungssumme für minderjährige

Kinder während deren gesetzlichen Schulferien (Höchstent-

schädigung 2 Millionen Euro)

Familienvorteile bei Zurich
Familien sind uns wichtig. Deshalb gibt es bei Zurich viele 
zusätzliche Extra-Leistungen für Familien. Die wichtigsten davon
finden Sie in diesem Prospekt zusammengefasst.

Familienvorteile

Unfall-
Versicherung

• Baby-Bonus: Alle „frischgebackenen“

Mütter haben beim Zurich Lady Invest,

dem maßgeschneiderten Vorsorgeprodukt

für Frauen, die Möglichkeit, 6 Monatsprämien

vorzeitig zu entnehmen. Die Inan spruch  nahme ist

ab 30 Monaten voll bezahlter Prämie möglich.

• Garantierte Prämienfortzahlung: Für die Kindervorsorge-

Produkte Junior Invest und Prime Invest Junior und der Zurich

„Heirats- und Studienvorsorge“ (Tarif 6) übernimmt Zurich

die Prämienzahlung bis zum Ende der vereinbarten Prämien-

zahlungsdauer, falls die/der Versicherte (Versorger) stirbt.

• Kostenlose Prämienfreistellung während der Karenz:
Wenn Sie in Karenz gehen, können Sie bereits ab einem Jahr

vollständig bezahlter Prämie die Prämienzahlung aussetzen

und eine Prämienpause einlegen (24 Monate). Der Versiche-

rungsschutz bleibt im vollen Umfang gewährleistet. Gilt für

alle fondsgebundenen Lebensversicherungen.

Familienvorteile

Lebens-
Versicherung



• Ersatzauto: Übernahme der Kosten

für ein gleichwertiges Kfz nach einem

Unfall oder einer Panne, wenn eine ent-

sprechende Kfz-Assistance besteht. Bereits

ab 2 Stunden Reparaturdauer bis zu 6 Tagen. 

• 5-Stufen Bonusgeschenk für ein neues zusätzliches Zweit-

fahrzeug in der Familie, wenn bereits eine Haftpflicht-

Ver  sicherung in einer Bonusstufe (0 - 8) bei Zurich besteht.

Gilt für Fahrzeuge, die auf denselben Versicherungsnehmer/In

und/oder seine PartnerIn oder seine Kinder im Alter zwischen

23 und 30 Jahren im gemeinsamen Haushalt lebend zuge-

lassen sind.

• Nachlass für Leihwagenvariante. Der Zuschlag von 25% für

die Versicherungsvariante mit Leihwagenanspruch nach einem

unverschuldeten Unfall wird für Familien auf 15% reduziert. 

• Minivan-Nachlass von 20% auf Haftpflicht für Fahrzeuge

mit sechs oder sieben Sitzplätzen. 

• Bonusstufengarantie in den Stufen 0 bis 3. Damit wird

garantiert, dass, egal wie viele Schäden in einem Beobach-

tungszeitraum passieren, die Bonusstufe nicht verloren geht.

=> optional gegen Zusatzprämie wählbar

• Kostenübernahme des Baby-Sicherheitssitzes: Ersetzt

wird die Leihgebühr oder der Kaufpreisanteil für einen 

Baby-Sicherheitssitz der Gruppe 0+ (= Autositz für das 

1. Lebensjahr des Kindes) bis EUR 50,-. 

• Kinderwägen sind auch außerhalb

des versicherten Grundstückes in ganz

Österreich gegen einfachen Diebstahl ver -

sichert – dies gilt nicht für Diebstahl von einzelnen

Bestandteilen und Zubehör.

• Übersiedlungsschäden am versicherten Hausrat werden er-

stattet, falls das Transportfahrzeug bei der Übersiedlung einen

Unfall hat. Gilt innerhalb Österreichs bis maximal EUR 4.000,-.

• Spielzeug/Spielgeräte inkl. aufstellbaren Swimmingpools

sind auf dem Versicherungsgrundstück bis EUR 250,- gegen

Schäden durch Feuer, Sturm und Hagel versichert.

• Kinder-Reisegepäck von minderjährigen Kindern ist während

der Weihnachts-, Semester-, Oster- und Sommerferien bis

EUR 1.000,- gegen Verlust durch einfachen Diebstahl auf 

Urlaubsreisen innerhalb Europas mitversichert. Gilt nicht für

Bargeld, Schmuck, Notebooks und Handys. 

• Familien-Ersatzwohnung: Nach einem Schaden, bei dem

die Wohnung unbenützbar geworden ist, werden die Kosten

für eine Ersatzwohnung bis EUR 100,- pro Tag (für maximal 

100 Tage) ersetzt.

• Anschaffungen nach Vertragsabschluss: Familien bieten

wir zusätzlich prämienfrei zur vereinbarten Haushalt-Ver-

sicherungssumme EUR 10.000,- als „Vorsorge-Versicherungs -

summe“ für künftige Anschaffungen.

• Aufsperrdienst: Übernommen werden die Organisation

und die Kosten für einen Aufsperrdienst (z.B. Ihr Kind hat

sich im Haus eingesperrt), wenn die Leistungsart “Wohn-

Assistance“ mitversichert ist.

Familienvorteile

Kfz-
Versicherung

Familienvorteile

Haushalt-
Versicherung
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Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 15, 1010 Wien
Zurich ServiceCenter kostenlos unter: 08000 - 80 80 80
www.zurich.at

Ihre persönliche Betreuerin / 
Ihr persönlicher Betreuer berät Sie gerne.

Wichtige Hinweise: 
In dieser Unterlage sind die von Zurich angebotenen Vorteile für Familien aufgelistet. 

Bitte beachten Sie, dass die Leistungen an den aufrechten Bestand folgender Zurich-Versicherungs-

verträge gebunden sind:  

Familienvorteile in der Haushalt-Versicherung: Zurich Haushalt-Versicherung

Familienvorteile in der Kfz-Versicherung:  Zurich Kfz-Versicherung 

Familienvorteile in der Lebensversicherung:  kapitalbildende Zurich Lebensversicherung

Familienvorteile in der Unfall-Versicherung:  Zurich Familien-Unfallversicherung

Die Familienvorteile stellen zusätzliche Leistungsversprechen zu den Deckungen des jeweiligen 

Versicherungsvertrages dar. Sie sind integrierende Bestandteile des zugrunde liegenden 

Versicherungsvertrages und teilen dessen Schicksal. Die gesetzlichen bzw. versicherungsvertraglich

vorgesehenen Rechtsfolgen wie etwa betreffend Nichteinhaltung von Obliegenheiten durch die

Versicherungsnehmerin bzw. den Versicherungsnehmer, verspätete Zahlung der Prämie sowie die

Kündigung des Versicherungsvertrages erstrecken sich daher auch auf die eingeschlossenen 

Familienvorteile.

Rechtlich verbindlich sind die jeweils gültigen Zurich Versicherungsbedingungen der den Extra-

Leistungen des Familien-Schutzes zugrunde liegenden Versicherungssparten. Die Bedingungen

können unter www.zurich.at eingesehen und ausgedruckt werden.
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